
Viele Schülerinnen, Schüler 
und Studierende nutzen die 
Sommerferien, um erste Be-

rufserfahrungen zu sammeln und 
eigenes Geld zu verdienen. Für 
Arbeitgeber bieten Ferienjobs eine 
fl exible Unterstützung in personel-
len Engpässen. Allerdings sind bei 
der Beschäftigung zahlreiche steu-
erliche, sozialversicherungsrecht-
liche und arbeitsrechtliche Vorga-
ben zu beachten. Fehler können 
schnell zu Nachforderungen oder 
Bußgeldern führen.

Welche Angaben 
Arbeitgeber benötigen
Grundsätzlich unterliegen auch Feri-
enjobs der Lohnsteuer. Arbeitgeber 
benötigen deshalb zu Beginn der 
Beschäftigung die steuerliche Iden-
tifi kationsnummer, das Geburtsda-
tum sowie die Information, ob es 
sich um das Haupt- oder ein Ne-
benarbeitsverhältnis handelt. Falls 
Sozialversicherungspfl icht besteht, 
werden zusätzlich Geburtsname, 
Geburtsort und Staatsangehörigkeit 
benötigt, damit die Sozialversiche-
rungsnummer abgefragt werden 
kann. Für die Jugendlichen selbst 
bleibt die Tätigkeit in vielen Fällen 
im Endeffekt dennoch steuerfrei, 
weil die einbehaltene Lohnsteuer 
später über die Einkommensteuerer-
klärung erstattet wird. 

Besonders häufi g werden Feri-
enjobber im Rahmen einer kurzfris-

tigen Beschäftigung 
angestellt. Dieser „ech-
te Ferienjob“ ist sozi-
alversicherungsfrei, 
wenn die Tätigkeit von 
vornherein auf maxi-
mal drei Monate oder 
70 Arbeitstage pro Ka-
lenderjahr begrenzt ist. 
Mehrere kurzfristige 
Beschäftigungen müs-
sen zusammengerech-
net werden. Die Höhe des Arbeits-
lohns spielt dabei grundsätzlich 
keine Rolle. Arbeitgeber sollten je-
doch prüfen, ob die Tätigkeit berufs-
mäßig ausgeübt wird. Ist dies der 
Fall, kann trotz kurzer Dauer Sozial-
versicherungspfl icht eintreten.

Besonderheiten beim
Thema Mindestlohn
Auch beim Mindestlohn gelten Be-
sonderheiten. Jugendliche unter 
18 Jahren ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung haben keinen 
Anspruch auf den gesetzlichen 
Mindestlohn – volljährige Schüle-
rinnen und Schüler dagegen schon. 
Zusätzlich sind die Vorschriften 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
einzuhalten. Jugendliche dürfen 
während der Schulferien höchs-
tens vier Wochen im Kalenderjahr 
beschäftigt werden. Erlaubt sind 
grundsätzlich maximal acht Stun-
den täglich zwischen 6 und 20 Uhr 
bei einer Fünf-Tage-Woche. Gefähr-
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UNSER TIPP DES MONATS
Selbstständige und Freiberufl er, die in den eigenen vier Wänden arbeiten, 
profi tieren von einer wichtigen steuerlichen Erleichterung: Die Bagatell-
grenzen für die Zuordnung eines Arbeitszimmers zum Betriebsvermögen 
wurden deutlich angehoben. Künftig kann ein betrieblich genutzter Raum 
im Privatvermögen verbleiben, wenn er bestimmte Grenzen nicht über-
schreitet. Noch dazu sorgt ein Urteil für mehr Rechtssicherheit. Worauf 
es insgesamt bei dem Thema zu achten gilt, weiß Ihr Steuerberater!

Lesen Sie mehr auf Seite 7
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S T E U R O
LOHNSTEUER, SOZIALVERSICHERUNG UND ARBEITSSCHUTZ

Ferienarbeit ohne Stolperfallen 

liche oder gesundheitsschädliche 
Tätigkeiten sind unzulässig.

Vor Beginn der Tätigkeit sollten 
Arbeitgeber unbedingt die Zustim-
mung der Eltern einholen. Darüber 
hinaus sollten sie eine Ausweiskopie 
aufbewahren sowie Dauer, Tätigkeit 
und Vergütung schriftlich dokumen-
tieren. Zudem ist die Beschäftigung 
bei der Berufsgenossenschaft anzu-
zeigen. Verstöße gegen den Kinder- 
und Jugendarbeitsschutz können 
mit Bußgeldern von bis zu 15.000 
Euro geahndet werden. 
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KIRCHHOFF RECHTSANWÄLTE
STEUERBERATER

STEURO -Tipp
Arbeitgeber sollten Ferienjobs 
vorab genau prüfen und doku-
mentieren. Besonders wichtig 
sind die richtige Einordnung 
als kurzfristige Beschäftigung, 
die Einhaltung der Zeitgrenzen 
sowie die Vorgaben des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes. So 
lassen sich Nachzahlungen und 
Bußgelder vermeiden.
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STEURO -Tipp
Arbeitgeber sollten bestehende 
Vorruhestands- oder Altersteil-
zeitmodelle auf bilanziellen 
Anpassungsbedarf überprüfen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass Rückstellungen möglicher-
weise früher anzusetzen sind als 
bisher. Weiterhin wichtig ist die 
Verteilung des Erfüllungsbetrags, 
vornehmlich bei langjährigen 
Arbeitsverhältnissen. Annahmen 
zur Fluktuation sollten nachvoll-
ziehbar dokumentiert werden, um 
Diskussionen mit dem Finanzamt 
vorzubeugen. Der Steuerberater 
hilft bei der Überprüfung.

BUNDESFINANZHOF STÄRKT POSITION VON UNTERNEHMEN

Rückstellungen bei Vorruhestand
Vorruhestandsmodelle können bilanziell früher wirken als bislang angenommen. 
Rückstellungen hierfür sind laut Bundesfinanzhof auch ohne konkrete Freistellungsvereinbarung 
möglich – und zwar deutlich früher als bislang von der Finanzverwaltung vertreten.

Der Bundesfi nanzhof hat 
wichtige neue Grundsätze 
zur bilanziellen Behandlung 

von Vorruhestandsmodellen ge-
fasst (BFH, Urteil vom 5. Februar 
2026, Az. IV R 11/24). Im Streitfall 
bot ein Unternehmen Führungs-
kräften an, bis zu drei Jahre vor 
Renteneintritt bei 70% Gehaltsfort-
zahlung freigestellt zu werden. Vo-
raussetzung waren unter anderem 
eine Mindestbetriebszugehörigkeit 
von 25 Jahren sowie eine geson-
derte Freistellungsvereinbarung. 
Die Finanzverwaltung erkannte 
Rückstellungen jedoch nur für jene 
Fälle an, in denen eine solche Ver-
einbarung bereits zum Bilanzstich-
tag abgeschlossen war.

Der BFH widersprach dieser en-
gen Sichtweise deutlich. Entschei-
dend sei nicht der Abschluss der 
konkreten Freistellungsvereinba-
rung, sondern der bereits bestehen-
de arbeitsvertragliche Anspruch. 
Haben Arbeitnehmer auf Basis ihres 
Anstellungsvertrags grundsätzlich 
Anspruch auf eine spätere Freistel-
lung, kann bereits vor Eintritt in 

die Freistellungsphase eine so ge-
nannte Rückstellung für ungewisse 
Verbindlichkeiten gebildet werden 
(gemäß § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB). 
Voraussetzung dafür ist

  das Bestehen einer nur ihrer 
Höhe nach ungewissen Verbind-
lichkeit oder 
  die hinreichende Wahrscheinlich-
keit des künftigen Entstehens 
einer Verbindlichkeit dem Grunde 
nach – deren Höhe zudem unge-
wiss sein kann – sowie 
  ihre wirtschaftliche Verursachung 
in der Zeit vor dem Bilanzstichtag. 

Erfüllungsrückstand als 
entscheidender Maßstab
Zentral für die Entscheidung ist 
der Begriff des so genannten Er-
füllungsrückstands. Nach Auf-
fassung des BFH erarbeiten sich 
Arbeitnehmer den Anspruch auf 
Freistellung durch ihre laufende 
Arbeitsleistung über die gesam-
te Beschäftigungsdauer hinweg. 
Die spätere Freistellung ist damit 
wirtschaftlich als Gegenleistung 
für bereits geleistete Arbeit zu 

verstehen. Konsequenz: Das Un-
ternehmen befi ndet sich bilanziell 
bereits im „Rückstand“, weil es die 
Gegenleistung – also die Freistel-
lung bei fortlaufender Vergütung – 
erst in der Zukunft erbringt. Dieser 
Rückstand rechtfertigt die Bildung 
einer Rückstellung – auch ohne 
konkrete Einzelvereinbarung.

Neue Maßstäbe 
bei der Bewertung
Besonders praxisrelevant ist die 
Entscheidung zur Höhe der Rück-
stellung. Der BFH stellte klar: Der 
Erfüllungsbetrag ist nicht erst ab 
Entstehung des konkreten Freistel-
lungsanspruchs anzusammeln. 
Vielmehr muss die Rückstellung 
bereits ab Beginn des Arbeits-
verhältnisses aufgebaut werden. 
Denn die spätere Vergütung wäh-
rend der Freistellungsphase ist 
Entgelt für die gesamte bisheri-
ge Tätigkeit – nicht nur für eine 
bestimmte Phase kurz vor dem 
Ruhestand. Entsprechend ist der 
Aufwand gleichmäßig über die ge-
samte Dienstzeit zu verteilen.

AUSSERBILANZIELLE KORREKTUREN ZÄHLEN MIT

Gewinn zu stark gewachsen, IAB gestrichen 
Der Investitionsabzugsbetrag 

(IAB) nach § 7g EStG soll 
kleine und mittlere Betriebe bei 
geplanten Investitionen entlas-
ten. Voraussetzung ist jedoch, 
dass der Gewinn im Abzugsjahr 
die Grenze von 200.000 Euro 
nicht überschreitet. Umstritten 
war bislang, ob dabei nur der 
Steuerbilanzgewinn oder auch 
außerbilanzielle Korrekturen zu 
berücksichtigen sind. Der Bun-
desfi nanzhof hat nun für Klarheit 
gesorgt (BFH, Urteil vom 1. Okto-

ber 2025, Az. X R 16, 17/23; veröf-
fentlicht am 19. März 2026).

Im Streitfall wollte ein Garten- 
und Landschaftsbaubetrieb für 

2020 einen IAB geltend machen. 
Das Finanzamt lehnte dies ab, weil 
der maßgebliche Gewinn unter 
Einbeziehung der nach § 4 Abs. 5b 

EStG hinzuzurechnenden Gewer-
besteuer über 200.000 Euro lag. 
Die Kläger vertraten dagegen die 
Auffassung, dass nur der Steuerbi-
lanzgewinn maßgeblich sei.

Außerbilanzielle 
Korrekturen einbezogen
Der BFH bestätigte jedoch die 
Sichtweise der Finanzverwaltung. 
Der Begriff „Gewinn“ in § 7g Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 EStG meine den steu-
erlichen Gewinn im Sinne des § 2 
Abs. 2 EStG. Damit seien grund-

Foto: Irina Korsakova / Adobe Stock

Trotz der grundsätzlichen Klä-
rung bleibt ein Aspekt offen: Die 
konkrete Höhe der Rückstellung 
muss im Einzelfall weiterhin ermit-
telt werden. Insbesondere ist zu 
berücksichtigen, dass nicht alle 
Arbeitnehmer tatsächlich in die 
Freistellungsphase eintreten. Hier 
kann laut BFH ein so genannter 
Fluktuationsabschlag erforderlich 
sein. Darüber muss nun noch ein-
mal die Vorinstanz entscheiden. 
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DEPOT STATT RIESTER

Reform der Altersvorsorge beschlossen
Kernstück des vom Bundestag verabschiedeten Gesetzes ist ein neues Altersvorsorgedepot 
für Aktien, Fonds und ETFs. Zugleich sollen höhere Zulagen, ein staatliches Standardangebot 
und die Einbeziehung von Selbstständigen mehr Menschen zum Vorsorgesparen motivieren.

Der Bundestag hat die Reform der steu-
erlich geförderten privaten Altersvorsor-
ge beschlossen. Mit dem so genannten 

Altersvorsorgereformgesetz soll das bisherige 
Riester-System grundlegend modernisiert und 
langfristig ersetzt werden. Ziel der Bundesregie-
rung ist es, die private Altersvorsorge einfacher, 
renditestärker und attraktiver zu gestalten.

Höhere Renditechancen durch
Verzicht auf Kapitalgarantie
Kernstück der Reform ist das neue Altersvor-
sorgedepot. Bürgerinnen und Bürger sollen 
künftig steuerlich gefördert in Aktien, Fonds 
und Exchange Traded Funds (ETFs) investie-
ren können. Anders als bei vielen bisherigen 
Riester-Produkten wird dabei auch ein förderfä-
higes Depot ohne Kapitalgarantie zugelassen. 
Die Bundesregierung verspricht sich hiervon 
höhere Renditechancen in der Ansparphase 
und damit bessere Möglichkeiten zum langfris-
tigen Vermögensaufbau.

Neben privaten Anbietern soll es künftig au-
ßerdem ein staatlich organisiertes Standarddepot 
geben. Die Bundesregierung wird ermächtigt, ein 
entsprechendes Angebot durch Rechtsverord-
nung einzuführen. Dieses soll allen Förderberech-
tigten offenstehen und insbesondere durch nied-
rige Kosten überzeugen. Der Finanzausschuss 

hat die maximal zulässigen Effektivkosten für 
dieses Standarddepot auf ein Prozent begrenzt. 
Ursprünglich waren 1,5 Prozent vorgesehen.

Maximale Grundzulage 
steigt auf 540 Euro pro Jahr
Auch bei der staatlichen Förderung gab es im 
parlamentarischen Verfahren noch erhebliche 
Änderungen. Statt einer festen Zulage pro ein-
gezahltem Euro gilt künftig ein prozentuales 
Fördersystem. Für Beiträge bis 360 Euro jährlich 
beträgt die Zulage 50 Prozent. Darüber hinausge-
hende Beiträge bis 1.800 Euro werden noch mit 
25 Prozent gefördert. Dadurch steigt die maxima-
le Grundzulage auf 540 Euro pro Jahr.

Besonders Familien mit Kindern sollen profi -
tieren. Für Sparer mit Kindern beträgt die Förde-

rung künftig bis zu einem Eigenbeitrag von 300 
Euro jährlich sogar 100 Prozent. Damit will der 
Gesetzgeber insbesondere Haushalte mit klei-
nen und mittleren Einkommen stärker unterstüt-
zen und zusätzliche Sparanreize schaffen.

Selbstständige sind
künftig förderberechtigt
Neu ist außerdem die Einbeziehung bislang aus-
geschlossener Selbstständiger. Künftig sollen 
auch selbstständig Erwerbstätige ohne Pfl icht-
versicherung förderberechtigt sein. Nach Auf-
fassung der Bundesregierung benötigen gerade 
Selbstständige stärkere Anreize für den Aufbau 
einer ergänzenden privaten Altersvorsorge, da 
ihnen häufi g keine betriebliche Altersversor-
gung offensteht. Ebenso werden Pfl ichtmitglie-
der berufsständischer Versorgungseinrichtun-
gen im Angestelltenstatus künftig in den Kreis 
der Förderberechtigten aufgenommen.

Die Bundesregierung verfolgt mit der Reform 
das Ziel, ein kostengünstiges, transparentes 
und leicht verständliches Vorsorgesystem zu 
schaffen. Gleichzeitig soll die private Altersvor-
sorge stärker an den Kapitalmarkt herangeführt 
werden. Ob das neue Modell die Erwartungen er-
füllt und tatsächlich mehr Menschen zum lang-
fristigen Sparen motiviert, wird sich allerdings 
erst in den kommenden Jahren zeigen. 
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Reform der Altersvorsorge: Wichtige Fragen im Überblick
Das Bundesfi nanzministerium hat einen umfangreichen Katalog mit Fragen und Antwor-
ten zur Reform der geförderten privaten Altersvorsorge veröffentlicht. Hierbei geht es 
unter anderem darum, was die geplante Reform für die Bürger bedeutet, wie genau die 
neue Förderung funktionieren und welche Vorsorgeprodukte es geben soll. Hier fi nden Sie 
die FAQ: https://kurzlinks.de/Altersvorsorgedepot

Dort gibt es Antworten auf u.a. diese Fragen:

  Wann gehen die neuen Altersvorsorgeprodukte an den Start?
  Wo kann ich einen Altersvorsorgevertrag abschließen? 
  Was ist ein Altersvorsorge- bzw. ein Standarddepot? 
  Wie genau funktioniert die neue steuerliche Förderung? 
  Wie werden die Kapitalerträge der Altersvorsorgeprodukte besteuert?
  Wie ist die Auszahlungsphase im neuen System? 
  Was wird im Alter besteuert? 
  Werden bei der Auszahlung im Alter neben Steuern auch Kranken- und Pfl egeversicherungs-
beiträge fällig?
  Kann ich das Vermögen aus meinem Altersvorsorgevertrag vererben? 

sätzlich auch außerbilanzielle Korrekturen ein-
zubeziehen. Ausgenommen seien lediglich die 
ausdrücklich genannten Investitionsabzugs- 
und Hinzurechnungsbeträge nach § 7g EStG.

Im konkreten Fall führte insbesondere die 
Hinzurechnung der Gewerbesteuer dazu, dass 
der Gewinn auf rund 215.500 Euro anstieg. Die 
Gewinngrenze wurde damit überschritten, so-
dass kein IAB gebildet werden konnte. 

STEURO -Tipp
Wer einen Investitionsabzugsbetrag nutzen 
möchte, sollte die maßgebliche Gewinn-
grenze frühzeitig gemeinsam mit dem Steu-
erberater prüfen. Denn auch außerbilanzielle 
Hinzurechnungen – etwa die Gewerbesteu-
er – können dazu führen, dass der IAB am 
Ende doch nicht mehr möglich ist. 
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STEURO -Tipp
Bei geplanten Veräußerungen innerhalb 
der Behaltensfrist sollte der Zeitpunkt der 
tatsächlichen Übertragung genau geprüft 
werden. Maßgeblich ist regelmäßig der Über-
gang des wirtschaftlichen Eigentums – nicht 
der Vertragsabschluss. Eine gezielte zeitliche 
Gestaltung kann Nachversteuerungen ver-
meiden. Der Steuerberater hilft Ihnen dabei.

Foto:  Elnur  / Adobe Stock

REVERSE-CHARGE-VERFAHREN BEI BAULEISTUNGEN

Neuer Nachweis für § 13b UStG
Bei Bau- und Gebäudereinigungsleistungen 

greift häufi g das so genannte Reverse-Char-
ge-Verfahren: Nicht der leistende Unternehmer, 
sondern der Leistungsempfänger schuldet die 
Umsatzsteuer. In der Praxis stellt sich dabei 
regelmäßig die Frage, wie die entsprechende 
Unternehmereigenschaft rechtssicher nachge-
wiesen werden kann.

Änderungen sind vor
allem redaktioneller Natur
Das Bundesministerium der Finanzen hat ein ak-
tualisiertes Muster für die Bescheinigung „USt 1 
TG“ veröffentlicht (BMF, Schreiben vom 10. April 
2026, Gz. III C 3 - S 7279/00059/002/091). Die 
Bescheinigung dient als Nachweis dafür, dass 
ein Unternehmer nachhaltig entsprechende 

Leistungen erbringt und somit als Steuerschuld-
ner nach § 13b UStG gilt. Das neue Muster er-
setzt die bisherige Fassung aus 2024. Die Ände-
rungen sind vor allem redaktioneller Natur. 

Wichtig für die Praxis: Die Bescheinigung 
wird auf Antrag erteilt und ist auf maximal drei 
Jahre befristet. Liegt eine gültige Bescheini-
gung vor, bleibt der Leistungsempfänger auch 
dann Steuerschuldner, wenn er diese gegenüber 
dem Leistenden nicht vorlegt. 

BEHALTENSFRIST BEI BETRIEBSVERMÖGEN

Zeitpunkt der Veräußerung maßgeblich
Die erbschaftsteuerliche Begünstigung von 

Betriebsvermögen ist an strenge Voraus-
setzungen geknüpft. Ein zentrales Element ist 
die so genannte Behaltensfrist gemäß § 13a 
Abs. 6 ErbStG: Wird das begünstigte Vermögen 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums veräu-
ßert, droht eine (anteilige) Nachversteuerung. 
In der Praxis stellt sich dabei regelmäßig die 
Frage, wann genau eine „Veräußerung“ vorliegt 
– bereits mit Abschluss eines Kaufvertrags 
oder erst mit der tatsächlichen Übertragung.

Finanzamt kürzte gewährte
Steuerbefreiung rückwirkend
Mit dieser Problematik befasste sich das Fi-
nanzgericht Münster (FG Münster, Urteil vom 12. 
Dezember 2025, Az. 3 K 695/24 Erb; Revision an-
hängig). Im Streitfall erhielt die Klägerin von ihrem 
Vater im Rahmen einer Unterbeteiligung schenk-
weise Anteile an einer KG, für die sie die Options-
verschonung (100% Steuerbefreiung bei – nach 
damaliger Rechtslage – siebenjähriger Behaltens-
frist) in Anspruch nahm. Jahre später verpfl ichtete 
sich ihr Vater im Rahmen eines „Sale and Purcha-
se Agreement“ (SPA), seine Kommanditanteile zu 
veräußern. Die tatsächliche Übertragung erfolgte 
jedoch erst nach Eintritt verschiedener aufschie-
bender Bedingungen – insbesondere behördlicher 
Genehmigungen – im Jahr 2021. Zu diesem Zeit-
punkt war die Behaltensfrist eigentlich abgelaufen.

Das Finanzamt sah aber bereits im Abschluss 
des SPA im Jahr 2020 eine schädliche Verfügung 
und kürzte rückwirkend die gewährte Steuerbe-
freiung. Die Klägerin argumentierte hingegen, 
dass die maßgebliche Veräußerung erst mit der 
tatsächlichen Übertragung der Anteile erfolgt sei.

Foto: Viktor Koldunov / Adobe Stock
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NACHERHEBUNG DER LOHNSTEUER

Pauschalierung erst
ab 20 Betroffenen

Die pauschale Nacherhebung von Lohn-
steuer nach § 40 EStG dient der Ver-

einfachung – etwa wenn Arbeitgeber in 
vielen gleichgelagerten Fällen Lohnsteuer 
nicht korrekt einbehalten haben. Unklar 
ist jedoch, ab wann eine im Gesetz als Vo-
raussetzung genannte „größere Zahl von 
Fällen“ vorliegt.

Das Finanzgericht Münster konkretisier-
te nun diese Grenze (FG Münster, Urteil vom 
21. November 2025, Az. 6 K 2300/23 L). 
Hier hatte ein Arbeitgeber 16 Beschäftigten 
Gutscheine und Geldkarten gewährt, ohne 
Lohnsteuer abzuführen. Nach einer Außen-
prüfung wurde die Steuer pauschal mit 25% 
nacherhoben. Das Gericht verwarf dies.

Eine Pauschalierung setze grundsätz-
lich voraus, dass mindestens 20 Arbeitneh-
mer betroffen sind. Diese Schwelle entspre-
che sowohl der Verwaltungsauffassung 
als auch der herrschenden Meinung in 
Rechtsprechung und Literatur. Bei lediglich 
16 Fällen liege keine „größere Zahl“ vor.

Zwar könne die Finanzverwaltung in 
Ausnahmefällen auch unterhalb dieser 
Grenze pauschalieren. Dann müsse sie je-
doch ihr Ermessen nachvollziehbar begrün-
den – spätestens im Einspruchsverfahren. 
Daran fehlte es hier. Nachträgliche Begrün-
dungen im Klageverfahren ließ das Gericht 
nicht zu.

Bemerkenswert: Die eigentliche Streit-
frage zur steuerlichen Einordnung der 
Gutscheine blieb offen. Entscheidend war 
allein die unzulässige Pauschalierung. 

Das FG Münster gab der Klägerin Recht. Ent-
scheidend sei nicht das schuldrechtliche Ver-
pfl ichtungsgeschäft, sondern das dingliche Ver-
fügungsgeschäft beziehungsweise der Übergang 
des wirtschaftlichen Eigentums. Erst zu diesem 
Zeitpunkt verliere der Steuerpfl ichtige tatsächlich 
seine Stellung als Inhaber des begünstigten Ver-
mögens. Der bloße Abschluss eines Kaufvertrags 
reiche hingegen nicht aus, da das Unternehmen 
bis zur Übertragung weiterhin fortgeführt werde.

Das Urteil steht im Einklang mit der bishe-
rigen Rechtsprechung, insbesondere des Bun-
desfi nanzhofs, wonach erbschaftsteuerliche 
Begriffe der Veräußerung grundsätzlich an 
das Ertragsteuerrecht anknüpfen. Maßgeblich 
ist somit in aller Regel der Übergang des wirt-
schaftlichen Eigentums. 

STEURO -Tipp
Die Pauschalierung setzt stets einen 
Antrag des Arbeitgebers beim Betriebs-
stättenfi nanzamt voraus. Bei weniger als 
20 betroffenen Arbeitnehmern ist eine 
Pauschalierung zwar prinzipiell mög-
lich, aber riskant. Arbeitgeber sollten 
darauf achten, dass das Finanzamt eine 
Ermessensentscheidung frühzeitig und 
nachvollziehbar begründet – sonst kann 
der Bescheid angreifbar sein.



Spenden an politische Par-
teien werden seit 2026 

deutlich stärker steuerlich 
gefördert. Grundlage ist das 
Steueränderungsgesetz 2025, 
das die maßgeblichen Höchst-
beträge verdoppelt und damit 
die mögliche Steuerersparnis 
spürbar erhöht.

Entlastung erfolgt 
in zwei Stufen
Die steuerliche Entlastung 
erfolgt weiterhin in zwei Stu-
fen: Zunächst werden 50% 
der Zuwendungen direkt von 
der Steuerschuld abgezogen. 
Der Höchstbetrag liegt nun 
bei 3.300 Euro für Ledige bzw. 
6.600 Euro für zusammenver-
anlagte Paare. Daraus ergibt 
sich eine maximale direkte 
Steuerersparnis von 1.650 
Euro bzw. 3.300 Euro.

Über diesen Betrag hi-
nausgehende Spenden kön-
nen zusätzlich als Sonderaus-
gaben berücksichtigt werden 
– ebenfalls bis zu 3.300 Euro 
bzw. 6.600 Euro. Insgesamt 
lassen sich damit ab 2026 bis 
zu 6.600 Euro (Ledige) bzw. 
13.200 Euro (Paare) steuerlich 
geltend machen.

Beispiel: Ein Lediger spen-
det 5.000 Euro. 1.650 Euro 
(50% von 3.300 Euro) werden 
direkt von der Einkommen-
steuer abgezogen. Die verblei-
benden 1.700 Euro können zu-
sätzlich als Sonderausgaben 
angesetzt werden.

Wichtig: Für das Steuerjahr 
2025 gelten noch die bisheri-
gen, halb so hohen Höchstbe-
träge. Die Neuregelung greift 
erstmals für die Einkommen-
steuererklärung 2026.  

STEUERERSPARNIS

Parteispenden 
besser absetzbar
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SONDERAUSGABENABZUG FÜR KINDERBETREUUNGSKOSTEN

Haushaltszugehörigkeit bleibt entscheidend

FAMILIENHEIMFAHRTEN OHNE BELEGE

Finanzgericht erlaubte Schätzung

Kinderbetreuungskosten lassen 
sich bei der Einkommensteuer 

unter bestimmten Voraussetzun-
gen als Sonderausgaben geltend 
machen (nach § 10 Einkommen-
steuergesetz - EStG). Abzugsfähig 
sind insbesondere Aufwendungen 
für Dienstleistungen zur Betreuung 
eines Kindes unter 14 Jahren. Dafür 
gelten allerdings einige Vorausset-
zungen, nämlich:

  Das Kind gehört zum Haushalt 
des Steuerpfl ichtigen,
  der Steuerpfl ichtige hat eine 
Rechnung für die Betreuungs-
aufwendungen erhalten und
  die Rechnung wird nicht bar, son-
dern per Überweisung auf das 
Konto des Leistungserbringers 
beglichen.

Der Sonderausgabenabzug 
beträgt derzeit 80% der Kinderbe-
treuungskosten und höchstens 
4.800 Euro pro Jahr. Bis zum Ver-
anlagungszeitraum 2024 betrug er 
zwei Drittel der Aufwendungen und 
höchstens 4.000 Euro pro Jahr.

Der Bundesfi nanzhof hatte be-
reits in einem älteren Urteil ent-
schieden, dass das Kriterium der 
Haushaltszugehörigkeit auf einer 
verfassungsrechtlich zulässigen 
Typisierung beruht (BFH, Urteil 
vom 11. Mai 2023, Az. III R 9/22). 
Die Vorschrift verstoße jedenfalls 

Familienheimfahrten im Rahmen 
einer doppelten Haushaltsfüh-

rung können als Werbungskosten 
geltend gemacht werden – aller-
dings nur, wenn deren Durchfüh-
rung nachgewiesen oder zumindest 
glaubhaft gemacht wird. Fehlen 
Belege, droht die Versagung des 
Abzugs.

Steuerpflichtiger zahlte 
Mitfahrgelegenheiten in bar
Nach einem Urteil des Sächsischen 
Finanzgerichts kann das Finanzamt 
in solchen Fällen jedoch ausnahms-
weise eine Schätzung vornehmen 
(Sächsisches FG, Urteil vom 15. Mai 

2024, Az. 8 K 1068/23). Im Streitfall 
hatte der Steuerpfl ichtige zunächst 
wahrheitswidrig angegeben, mit der 
Bahn zu reisen. Tatsächlich nutzte 
er Mitfahrgelegenheiten und zahlte 
bar, sodass Nachweise fehlten.

Das Gericht hielt die Durch-
führung von Fahrten dem Grunde 

STEURO -Tipp
Ein Nebenwohnsitz kann grund-
sätzlich ausreichen, um die Haus-
haltszugehörigkeit bei Kinderbe-
treuungskosten nach § 10 Abs. 1 
Nr. 5 EStG zu begründen, sofern 
das Kind tatsächlich im Haushalt 
betreut wird. Entscheidend ist, 
dass das Kind in der Wohnung 
des Steuerpfl ichtigen lebt. Das 
kann bei getrennt lebenden Eltern 
auch durch ein Wechselmodell 
erfüllt sein, selbst wenn der 
Hauptwohnsitz abweichend ist.
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dann nicht gegen die Steuerfrei-
heit des Existenzminimums und 
den allgemeinen Gleichheitssatz, 
wenn die Betreuungsaufwendun-
gen desjenigen Elternteils, der 
das Kind nicht in seinen Haushalt 
aufgenommen hat, durch den ihm 
gewährten Freibetrag für den Be-
treuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf abgedeckt wer-
den. Dieser so genannte BEA-Frei-
betrag liegt derzeit bei 1.464 Euro 
pro Jahr.

In einem aktuellen Urteil hat das 
oberste deutsche Finanzgericht sei-
ne Rechtsprechung bestätigt (BFH, 
Urteil vom 27. November 2025, Az. 
I R 8/23). Zugleich erkannten die 
Richter jedoch das Problem an, dass 
das Kriterium der Haushaltszugehö-
rigkeit nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG 
im Einzelfall dazu führen kann, dass 
Kinderbetreuungskosten, die über 
die BEA-Freibeträge hinausgehen, 
von den Eltern tatsächlich getragen 
werden und im Übrigen abzugsfähig 
sind, bei keinem Elternteil als Son-

derausgaben abgezogen 
werden können. Das ist in 
den Augen der Finanzrich-
ter aus verfassungsrechtli-
cher Sicht sogar zweifelhaft 
– doch für eine Vorlage an 
das Bundesverfassungsge-
richt reichten die Bedenken 
dann doch nicht. 

Es gibt laut BFH nach wie vor 
gute Gründe, bei der Abzugsfähig-
keit der Betreuungskosten an das 
Kriterium der Haushaltszugehö-
rigkeit anzuknüpfen. Schließlich 
stelle sich die Frage externer Kin-
derbetreuung in erster Linie für den 
betreuenden Elternteil, in dessen 
Haushalt das Kind lebe. Dem Klä-
ger in dem Fall bleibt nun nur noch 
die Erhebung einer Verfassungsbe-
schwerde. 

nach für plausibel und ließ daher 
eine Schätzung nach § 162 AO zu. 
Allerdings durfte diese den Steuer-
pfl ichtigen nicht besserstellen als 
ordnungsgemäß dokumentierte 
Fälle. Entsprechend wurden statt 
der geltend gemachten 43 Fahrten 
nur 20 berücksichtigt (zwei pro Mo-
nat, unter Abzug von Urlaubszeiten 
und arbeitsfreier Tage).

Die Entscheidung des Finanz-
gerichts unterstreicht: Die Feststel-
lungslast liegt beim Steuerpfl ichti-
gen. Wer keine Belege vorhält oder 
unzutreffende Angaben macht, 
muss Kürzungen bis hin zur Schät-
zung hinnehmen. 
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ANSCHEINSBEWEIS ZUR PRIVATNUTZUNG EINES BETRIEBLICHEN FAHRZEUGS

Es kommt auf die genaue Fall-Unterscheidung an 

Im Lohnsteuerrecht gilt nach 
der höchstrichterlichen Recht-

sprechung: Wenn ein Arbeitgeber 
einem Arbeitnehmer einen Dienst-
wagen zur privaten Nutzung über-
lässt, wird vermutet, dass dieser 
Wagen auch tatsächlich privat 
genutzt wird – soweit logisch. 
Aus juristischer Sicht bezieht sich 
diese Vermutung aber explizit nur 
auf die Nutzung selbst. Der da-
raus abgeleitete Anscheinsbe-
weis (siehe Kasten rechts) be-

deutet dagegen nicht, dass  dem 
Arbeitnehmer überhaupt ein 
Dienstwagen aus dem vom Ar-
beitgeber vorgehaltenen Fuhrpark 
privat zur Verfügung steht.  

Diese Grundsätze lassen sich 
jedoch nicht auf Fälle übertragen, 
in denen ein Gesellschafter-Ge-
schäftsführer ein betriebliches 
Fahrzeug ohne Erlaubnis privat 
nutzt. Das stellte der Bundesfi -
nanzhof klar (BFH, Beschluss vom 
17. Dezember 2025, Az. I B 17/24).

Verdacht auf verdeckte
Gewinnausschüttung
Im verhandelten Fall ging 
es um eine GmbH mit nur 
einem Gesellschafter-Ge-
schäftsführer. Die GmbH 
verfügte über mehrere teu-
re Fahrzeuge der Marke 
Porsche, ohne dass es Nut-
zungsvereinbarungen mit dem Ge-
schäftsführer gab. Die GmbH hatte 
nach eigenen Angaben sogar ein 
mündliches Privatnutzungsverbot 

ausgesprochen – über die tatsäch-
liche Nutzung der Fahrzeuge wur-
den aber keine Fahrtenbücher ge-
führt. Das Finanzamt ging davon 

KEINE LIEFERUNG TROTZ VORAUSZAHLUNG

Betrug aufgesessen, aber Vorsteuerabzug möglich
Kann eine Rechnung auch ohne den ausdrücklichen Hinweis „Vorkasse“ zum Vorsteuerabzug 
berechtigen? Ein aktuelles Urteil zeigt, unter welchen Voraussetzungen Vorauszahlungen 
steuerlich berücksichtigt werden können – selbst wenn die Leistung später ausbleibt.

Eine wesentliche Voraussetzung für den 
Vorsteuerabzug ist eine ordnungsgemäße 
Rechnung (gemäß §§ 14, 14a UStG). Auch 

eine Vorauszahlungsrechnung kann zum Vor-
steuerabzug berechtigen – selbst wenn sie kei-
nen ausdrücklichen Hinweis wie „Vorkasse“ ent-
hält. Das entschied der Bundesfi nanzhof (BFH, 
Urteil vom 4. Dezember 2025, Az. V R 38/23). 
Maßgeblich ist, dass aus den Umständen erkenn-
bar ist, dass die Zahlung für eine Leistung erfolgt, 
die erst noch erbracht werden soll. Eine weitere 
Voraussetzung ist, dass der Empfänger der Rech-
nung zum Zeitpunkt der Zahlung davon ausgeht, 
dass er für eine zukünftige Leistung bezahlt. 

Schneeballsystem: Die bezahlten
Anlagen wurden nie errichtet
Die Klägerin beteiligte sich an einem Anlagemo-
dell, bei dem Photovoltaik-Anlagen verkauft und 
anschließend an einen Dritten verpachtet wer-
den sollten. Sie erhielt zwei Rechnungen über 
die Lieferung solcher Anlagen. Nur eine dieser 
Rechnungen enthielt den Hinweis „Vorkasse“. 
Beide Rechnungen wurden von 
der Klägerin bezahlt. 
Parallel dazu schloss 
sie einen Pachtver-
trag über eine ent-
sprechende Anlage 
ab.

Später stellte sich jedoch heraus, dass es 
sich bei dem Modell um ein Schneeballsystem 
handelte und die Anlagen nie errichtet wurden. 
Die Klägerin machte dennoch den Vorsteuer-
abzug aus den geleisteten Zahlungen geltend. 
Schließlich habe sie unwissend gehandelt. Das 
Finanzamt lehnte dies ab, weil keine tatsächli-
che Lieferung erfolgt sei.

Vorsteuerabzug bei nicht erbrachter
Leistung unter Umständen möglich
Das zuvor angerufene Finanzgericht gab der 
Klage teilweise statt: Für die Rechnung mit dem 
Hinweis „Vorkasse“ sei ein Vorsteuerabzug 
möglich, nicht jedoch für die Rechnung ohne 
diesen Hinweis. Der Bundesfi nanzhof stellte 
zunächst klar, dass ein Vorsteuerabzug bereits 
dann möglich ist, wenn eine Rechnung vorliegt 

und die Zahlung vor 
Ausführung der Leis-
tung getätigt wurde. 
Dies gilt jedoch nicht, 
wenn der Leistungs-
empfänger wusste 
oder hätte wissen 
müssen, dass die 
Leistung nicht 

e r b r a c h t 
wird.
Keinen 

Hinweis darauf, dass die
Klägerin von dem Betrug wusste
Im konkreten Fall gab es keine Hinweise da-
rauf, dass die Klägerin zum Zeitpunkt der ers-
ten Zahlung von dem Betrug wusste oder hätte 
wissen müssen. Daher durfte sie insoweit den 
Vorsteuerabzug geltend machen. Hinsichtlich 
der zweiten Rechnung stellte der Bundesfi -
nanzhof außerdem klar, dass das Fehlen des 
Begriffs „Vorkasse“ allein nicht entscheidend 
ist. Auch diese Rechnung kann eine Voraus-
zahlungsrechnung sein, wenn sich aus den 
Umständen ergibt, dass sie eine zukünftige 
Leistung betrifft.

Das Finanzgericht muss deshalb erneut prü-
fen, ob die Voraussetzungen für den Vorsteu-
erabzug auch bei der zweiten Rechnung erfüllt 
sind. Dabei sei zu klären, wann genau die Zah-
lung erfolgt ist und ob die Klägerin zu diesem 
Zeitpunkt noch davon ausgehen konnte, dass 
die Anlage tatsächlich geliefert wird. 

Foto: artographer34 / Adobe Stock

STEURO -Tipp

Ob Aussteller oder Empfänger: Damit eine 
Rechnung keine Probleme mit dem Finanz-
amt macht, müssen einige Voraussetzungen 
erfüllt sein. Ihr Steuerberater hilft Ihnen gerne 
bei allen Fragen rund um die ordnungsgemä-
ße Erstellung oder Prüfung einer Rechnung.

Foto: Sergey Ilin / Adobe Stock
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echter Interessengegensatz zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer besteht. Deshalb gel-
ten strengere Maßstäbe als bei gewöhnlichen 
Arbeitnehmern. In der Praxis muss also ge-
nau zwischen „Arbeitnehmerfall“ und „Gesell-
schafter-Geschäftsführerfall“ unterschieden 
werden, wie das BFH-Urteil zeigt.  

aus, dass diese Fahrzeuge privat genutzt wurden 
und setzte eine verdeckte Gewinnausschüttung 
(vGA) an. Die Klage dagegen blieb erfolglos.

Kein Interessengegensatz zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Der Bundesfi nanzhof erklärte, dass die Grund-
sätze aus dem Lohnsteuerrecht auf den vorlie-
genden Sachverhalt nicht übertragbar sind. Bei 
einem Gesellschafter-Geschäftsführer kommt 
es nicht darauf an, ob ihm ein Fahrzeug aus-
drücklich zur privaten Nutzung überlassen wur-
de. Der Anscheinsbeweis geht hier einen Schritt 
weiter: Bei Gesellschafter-Geschäftsführern 
wird grundsätzlich vermutet, dass sie betriebli-
che Fahrzeuge auch privat nutzen.

 Hintergrund ist, dass bei einem beherr-
schenden Gesellschafter-Geschäftsführer kein 

ARBEITSZIMMER IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN

Eigentümer erhalten steuerlich mehr Spielraum
Eine höhere Bagatellgrenze für die Zuordnung des häuslichen Arbeitszimmers eröffnet Chancen 
für Selbstständige. Künftig kann ein betrieblich genutzter Raum im Privatvermögen verbleiben, 
wenn er bestimmte Grenzen nicht überschreitet. Dazu sorgt ein Urteil für mehr Rechtssicherheit.

Selbstständige und Freiberufl er, die in den 
eigenen vier Wänden arbeiten, profi tieren 
von einer wichtigen steuerlichen Erleich-

terung: Die Bagatellgrenzen für die Zuordnung 
eines Arbeitszimmers zum Betriebsvermögen 
wurden deutlich angehoben. Künftig kann ein 
betrieblich genutzter Raum im Privatvermögen 
verbleiben, wenn er maximal 30 Quadratme-
ter groß ist oder sein Wert 40.000 Euro (vorher 
20.500 Euro) nicht übersteigt. Es genügt, wenn 
eine der beiden Grenzen eingehalten wird.

Maßgeblich ist der gemeine Wert des be-
trieblich genutzten Raums, also sein objektiver 
Verkehrswert (§ 9 BewG). Die Wertermittlung 
sollten Eigentümer sorgfältig dokumentieren, 
um möglichen Diskussionen mit dem Finanz-
amt vorzubeugen.

Risiko einer Steuerverstrickung sinkt 
durch neue Rechtslage deutlich
Die angepasste Rechtslage reduziert vor allem 
das Risiko einer so genannten Steuerverstri-
ckung. Musste ein Arbeitszimmer bislang dem 
Betriebsvermögen zugeordnet werden, konnten 
bei Verkauf, Schenkung oder Betriebsaufgabe 
stille Reserven steuerpfl ichtig werden. Diese 
Gefahr besteht nun deutlich seltener.

Allerdings hat die neue Freiheit auch eine 
Kehrseite: Wer das Arbeitszimmer im Privat-
vermögen belässt, kann insbesondere keine 

Abschreibung (AfA) für den entsprechenden Ge-
bäudeteil geltend machen. Laufende Kosten wie 
Energie oder anteilige Betriebskosten bleiben 
dagegen in der Regel abziehbar.

Wichtig ist zudem: Eine bestehende Zu-
ordnung ändert sich nicht automatisch. Die 
Überführung eines Arbeitszimmers aus dem 
Betriebs- in das Privatvermögen muss aktiv 
erfolgen – und kann selbst steuerliche Folgen 
auslösen.

Entnahme löst keine
neue Spekulationsfrist aus
Wie relevant diese Abgrenzung bei späteren 
Immobilienverkäufen ist, zeigt ein Urteil des Fi-
nanzgerichts München (Urteil vom 16. Oktober 
2025, Az. 13 K 1234/22). Die Richter entschie-
den, dass die Entnahme eines Arbeitszimmers 

aus dem Betriebsvermögen keine neue zehnjäh-
rige Spekulationsfrist auslöst (im Sinne des § 
23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Wird die Immobi-
lie insgesamt verkauft, ist sie steuerlich als ein 
einheitliches Wirtschaftsgut zu betrachten. Ein 
einzelnes Arbeitszimmer begründet keine eigen-
ständige steuerliche Betrachtung.

Die Kläger kauften 2003 eine Eigentums-
wohnung und nutzten zunächst bis 2006 einen 
Raum als betriebliches Arbeitszimmer. Dieser 
Raum wurde anschließend aus dem Betriebs-
vermögen ins Privatvermögen überführt. Beim 
Verkauf der Wohnung 2013 entstand Streit mit 
dem Finanzamt: Dieses sah für den früher be-
trieblich genutzten Raum eine neue zehnjährige 
Spekulationsfrist ab 2006 und wollte den antei-
ligen Veräußerungsgewinn besteuern.

Arbeitszimmer ist kein eigenständig 
veräußerbares Wirtschaftsgut
Die Kläger argumentierten dagegen, dass ein 
einzelnes Arbeitszimmer kein eigenständig ver-
äußerbares Wirtschaftsgut sei. Daher müsse 
die Wohnung insgesamt betrachtet werden.

Das Finanzgericht München folgte dieser 
Sichtweise: Entscheidend sei die ursprüngliche 
Anschaffung der gesamten Wohnung im Jahr 
2003. Da seitdem mehr als zehn Jahre vergan-
gen waren, sei der Verkauf insgesamt steuer-
frei. Eine neue Frist durch die Entnahme des 
Arbeitszimmers wurde nicht ausgelöst, weil kei-
ne wirtschaftliche Teilidentität zwischen dem 
einzelnen Raum und der später veräußerten Ge-
samtimmobilie besteht.

Für Eigentümer bedeutet das zusätzliche 
Rechtssicherheit: Selbst wenn ein Arbeitszim-
mer zwischenzeitlich betrieblich genutzt und 
später ins Privatvermögen überführt wurde, 
kann ein steuerfreier Verkauf der Immobilie 
möglich bleiben – sofern die allgemeinen Fris-
ten eingehalten sind. 
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STEURO -Tipp

Unterm Strich gilt: Die neuen Regeln eröffnen 
mehr Spielraum, erfordern aber eine bewuss-
te Entscheidung. Ob Privat- oder Betriebs-
vermögen günstiger ist, hängt stark von der 
individuellen Situation und den langfristigen 
Plänen ab – insbesondere im Hinblick auf 
Verkauf, Aufgabe der Tätigkeit oder Wertent-
wicklung der Immobilie.

Der Anscheinsbeweis

Der gewohnheitsrechtlich anerkannte 
Anscheinsbeweis gilt in der Rechtspre-
chung als Form der mittelbaren Beweis-
führung. Er beruht auf der Erfahrung, dass 
bestimmte Sachverhalte typischerweise 
bestimmte Folgen auslösen oder umge-
kehrt, dass bestimmte Folgen auf einen 
typischen Geschehensablauf hindeuten.
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Mit einem Referentenent-
wurf zur neuen Außen-
prüfungsordnung (ApO) 

stellt das Bundesfi nanzministerium 
die Weichen für eine grundlegende 
Modernisierung der steuerlichen 
Außenprüfung. Die bislang gelten-
de Betriebsprüfungsordnung (BpO 
2000) soll vollständig ersetzt und 
zugleich systematisch neu struktu-
riert werden.

Deutlich risikoorientiertere 
Prüfungsschwerpunkte
Zentraler Treiber der Reform sind 
gesetzliche Änderungen im Zuge 
der Umsetzung europäischer Vorga-
ben sowie das Ziel, Außenprüfungen 
deutlich zu beschleunigen. Künftig 
soll stärker risikoorientiert geprüft 
werden. Das bedeutet: Fälle und 
Prüfungsschwerpunkte werden ver-
stärkt anhand von Risikoanalysen 
– auch unter Einbeziehung interna-

tionaler Erkenntnisse – ausgewählt.
Gleichzeitig wird der Grundsatz der 
Zeitnähe betont. Prüfungen sollen 
möglichst zeitnah nach Ablauf des 
jeweiligen Besteuerungszeitraums 
stattfi nden. Die Prüfung soll sich 
auf das Wesentliche konzentrieren, 
auch um das Verfahren insgesamt 
zu beschleunigen. 

Daher liegt ein weiterer Schwer-
punkt der neuen ApO auf effi  zien-
teren Abläufen. So werden etwa 
Rahmenvereinbarungen zwischen 
Finanzbehörde und Steuerpfl ich-
tigen ausdrücklich geregelt. Diese 
können verbindliche Absprachen 
über Mitwirkungspfl ichten, Kom-
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Steuerkalender 2026
TERMINE

  Finanzamt     kommunale Steuer

Bei verspäteter Steuerzahlung bis zu drei Tagen werden Zuschläge nicht erhoben (§ 240 Abs. 3 AO). Diese Schonfrist (siehe oben) entfällt bei 
Barzahlung und Zahlung per Scheck. Achtung: Ein Scheck muss spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen!

Mo 3 10 17 24

Di 4 11 18 25

Mi 5 12 19 26

Do 6 13 20 27

Fr 7 14 21 28

Sa 1 8 15 22 29

So 2 9 16 23 30

August
10.08. Ende der Abgabefrist
13.08. Ende der Zahlungsschonfrist
 Lohn- und Kirchensteuer
 Umsatzsteuer
 Kapitalertragsteuer
 15-prozentige Abzug-
  steuer für Bauleistungen

17.08. Ende der Abgabefrist
20.08. Ende der Zahlungsschonfrist
 Gewerbesteuer
 Grundsteuer

Mo 1 8 15 22 29

Di 2 9 16 23 30

Mi 3 10 17 24

Do 4 11 18 25

Fr 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

So 7 14 21 28

Juni
10.06. Ende der Abgabefrist
15.06. Ende der Zahlungsschonfrist
 Lohn- und Kirchensteuer
 Umsatzsteuer
 Kapitalertragsteuer
 15-prozentige Abzug-
  steuer für Bauleistungen
 Einkommensteuer
 Körperschaftsteuer

Mo 6 13 20 27

Di 7 14 21 28

Mi 1 8 15 22 29

Do 2 9 16 23 30

Fr 3 10 17 24 31

Sa 4 11 18 25

So 5 12 19 26

Juli
10.07. Ende der Abgabefrist
13.07. Ende der Zahlungsschonfrist
 Lohn- und Kirchensteuer
 Umsatzsteuer
 Kapitalertragsteuer
 15-prozentige Abzug-
  steuer für Bauleistungen

munikationswege oder Fristen 
enthalten und sollen zu einer zü-
gigeren Durchführung beitragen. 
Auch digitale Prozesse gewinnen 
an Bedeutung: Übermittelte Unter-
lagen dürfen künftig systematisch 
elektronisch verarbeitet werden. 

Für Unternehmen relevant ist 
zudem die stärkere Flexibilisierung 
des Prüfungsumfangs. Großbe-
triebe unterliegen weiterhin regel-
mäßig Anschlussprüfungen. Bei 
anderen Betrieben soll der Prü-
fungszeitraum in der Regel nicht 
mehr als drei zusammenhängende 
Besteuerungszeiträume umfas-
sen. Er kann aber auch auf zwei 
oder nur einen Besteuerungszeit-
raum festgelegt werden. Anders-
herum kann der Prüfungszeitraum 
insbesondere dann drei Besteue-
rungszeiträume übersteigen, wenn 
mit nicht unerheblichen Änderun-
gen der Besteuerungsgrundlagen 
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Außenprüfungen sollen deutlich effizienter ablaufen
zu rechnen ist oder wenn der Ver-
dacht einer Steuerstraftat oder ei-
ner Steuerordnungswidrigkeit be-
steht. Anschlussprüfungen bleiben 
so oder so zulässig.

Neu akzentuiert wird auch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Landesfi nanzbehörden und dem 
Bundeszentralamt für Steuern. 
Einheitlichere Verfahren und ein in-
tensiverer Informationsaustausch 
sollen insbesondere bei komplexen 
oder grenzüberschreitenden Sach-
verhalten für mehr Effi  zienz sorgen.

Insgesamt verfolgt der Entwurf 
das Ziel, die Außenprüfung moder-
ner, zielgerichteter und schneller 
zu gestalten. Für Steuerpfl ichtige 
bedeutet dies einerseits potenziell 
kürzere Prüfungszeiträume, ande-
rerseits aber auch eine stärkere 
Fokussierung auf risikobehaftete 
Sachverhalte und damit eine er-
höhte Prüfungsintensität. 


